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Bern, 15. Houember 1923 Jt* 11 1nundzu?anzigTter 3abrgang

IPif Sdiinrifrr frhammr
©rgan be$ §«$wcij. ^eßawmenuetetns

©rfdjeint jcbcit jDÎOttflt einmal. Setantmortltdje SKeDattion flir Den roiffcnfd)aftlid>en XetI : «bonnement« :

Or. med. t». ^eUcttfietg-darbn, Sapre«» Abonnements JÇr. 3. — fût Die ©djtoeij

®tucf unb ©jpebttion : tîrioatbogent für ©eburtêb'Ife unb ©pnätologie. ^ für AuSIanb.

SBfihlcr & »erbet, Suchendem jum „Sllthof" *. 52, »«*. 3«fernte:
SBagbauSgaffe 7, ®ern, 5Ut Den ungemeinen Seil: ©djroeig unb AuSlanb 40 ©t§. pro l«)p. Sßetitjeile.

»o&in and) Hbonnemeti«. unb 3nfertlon8=SfuftrSflt |u eisten iltib. Sri. Wlatie îôettgcr, §ebamme, 2orratneftt.l8, ®ttn. fflröfjere auffräße eruftJtec&enber Wabatt.

3nb«lt. lieber baâ englifdtje §ebammen»efen. — ©äjtoeljerifc^er $ebantmenberein: ffrantenfaffe : ©rlranlte 2Ritglieber. — Angemeldete SBädfinerinnen. — (Eintritte.
SereinDnairidüen: ©ettionen Aargau, Appenzell, S3afelftabt, Sern, ©laruS, fiujern, DUjätia, ©t. ©allen, ©olotljura, S^urgau, 2Berbenberg»@argan§, SBintert^ur, gürid). —
Sériât über bie ©eneralberfammlung be3 Sunbeâ ©cijttieijcrtfc^er grauertoereine in S66intertt)ur.

lieber baé engltfi^c ^ebamnientnefen.

97ad)bem mir in benSommernummern baS33itb
ber äJtrS. ©amp gejeichnet Ratten unb faljen,
wie in nicht ju ferner Vergangenheit baS |>eb=

ammen» unb ^flegerinnenroefen noch fo im
Sltgen lag, baf? Siefens fid) üeranlajjt fühlte,
fo beutlid) auf bie äJiifeftanbe ^inguroeifen,
wollen mir uns jejjt einmal bafür intereffieren,
wie fidj bie Sßerhältniffe jefct geftaltet haben
unb wie ber „Sehrgang ber englifcf)en |>ebammen
herläuft. @S ift unS eine S3rofd)üre über biefeë
Shema jugefommen Don grl. Sr. ©ampbell,
einer ÏRebijinalbeamtin für bas 2Bol)l ber
SJiütter unb Einher am ©efunbheitSminifterium.

Sie Slutorin geht bon bem Umftanbe aus,
bafj, trofcbem in ben erften 20 Sahren tiefe®
SaljrhunbertS bie allgemeine Sterblidjfeit reget»
mäfjig abgenommen hat, bie Sterblich feit an
Kinbbettfteber feine beutlidje SBerminberung er»

fahren hat. Seit 1907 ift bie Zahl ber SobeS»

fälle an Snfeftion bei ber ©eburt ftetig auf
3,7—3,9 per 1000 ißerfonen geblieben.

Sie finbet es baher enttdufçhenb unb über»
rafdjenb, bafj bie beffere SluSbilbung ber §eb=
ammen unb bie berbreiteteren fienntniffe unb
Slnwenbung bon SDtetljoben djirurgiföher Sinti»
fepfiS nicht mehr ©rfolg gehabt haben, bie müt»
tertidhe Sterblich feit unb KranfljeitSjiffer her»
unterjufefcen. 2)e§halb will bie Slutorin jejjt
ben Setjrgang ber §ebammenfchülerin. burd)»
gehen unb feinen (Sinftufj auf ihre SluSbilbung
für ihre fpätere Slrbeit ftubieren.

S3iS jur Sinnahme be§ §ebammengefeheg bon
1902, bem ein Zufafc 1918 folgte, war bie
SluSbilbung unb bie IßrajiS ber Hebammen
böQig ungeorbnet unb bom Staate nicht über»

wad)t. SBährenb einer îteihe bon Sahren hatte
bie geburtshiipidje ©efeüfjhaft ^ebammengeug»
niffe ausgegeben, unb bie beften Hebammen
hatten foldje ^eugniffe, aber ein ^eugniS ober
©jamenSauSweiS war EeineSwegS eine notwen»
bige Sebingung für» kräftigeren noch war
irgenb ein Sehrgang burd) eine S3eljörbe bor»
gefchrieben.

Sie SluSführung beS §ebammengefe|e§, baS

am 1. Slprit 1903 in SBirffamfeit trat, würbe
einer 3entral=§ebammenfommiffion übergeben
bie bis 1919 bireft bem Cabinet unterteilt War,
bon ba an unterfteht fie bem ©efunbljeitSmi»
nifterium. Sie Hauptaufgaben biefer Äommiffion
ftnb : ben Sehrgang ber Schülerinnen ju orbnen,
bie èjamen anjuorbnen unb Siplome ju ber»

leihen; ferner Vergehen gegen bie Siegeln §u
behanbeln unb, wenn nötig, ju beftrafen. Sie
kflithf ber engeren Sluffidjt über bie Hebammen
würbe Sofatauffid)t§Eommiffionen übertragen,
®raffd)aftSräten unb probinjftäbtifd)en Siäten,
bie ju biefem 93ehufe Snfpeftoren ernannten.

Sn erfter Sinie würbe bie Sehrjeit auf brei

äüonate feftgefe|t. Sm Sahre 1916 würbe biefe
3eit berlängert auf 6 SDÎonate für unauSge»
bilbete grauen unb 4 SDionate für gewiffe aus»
gebilbete kflegerinnen (bie bann noch Hebammen
werben wollen).

SaS Sehrprogramm fdjlieht ein : bie (SeburtS»
hilfe unb SBodjenpflege bon 20 ©eburtSfällen,
Unterricht in elementarer Slnatomie, khhtDs
logie unb Hhgiene, bie H"ffe &ei ^er »e|en=
arbeit, bie $Pe9e beS KinbeS bei unb nach ber
©eburt, unb bie (Srfennuttg ber hauptfad)lid)ften
mit ber SdfWangerfchaft berbunbenen éompli»
fationen unb Srfranfungen. Ser Sehrplan ift
fchrittweife berbreitert worben unb fchliefet in
fid) meiftenS aud) SSor» unb 9iad)geburtSpfIege,
kfïege ber Einblicken Slugenentjünbung unb bis
ju einem gemiffen ©rabe bie kPe9e ber 0îeu»
geborenen unb jungen ßitiber.

SaS teils münblid)»praftif(he, teils fchriftliche
@jamen erftreeft fid) über folgenbe Sl)emata :

(Slementare Slnatomie unb f]Sh9fiologie beS

weiblichen 23ecfenSunbfeiner£)rgane. Schwanger»
fdjaft: ihre Hhgiene, ihre Äranfheiten unb ßom»
plifationen fowohl in Vejiehung auf bie ÜJiutter,
als auch baS $inb, mit ©infd)luB ber gehl»
geburt. Sie Spmptome, ÜJied)aniSmuS, Verlauf
unb 93ehanblung ber normalen SSehentätigfeit,
Blutungen, ihre berfäjiebenen gormen unb bie
Sehanblung einer jeben berfelben. Slntifeptifche
SJÎittel in ber Hebammenfunft unb bie Slrt ihrer
Zubereitung unb ihres ©ebraucheS. Sie S3e»

hanblung ber SBödjnerin mit (£infd)lufj ber
giebermeffung, beS ifatheriSmuS unb ber ißulS»
jählung. kPe9e unb ©rnährung ber Sleuge»
boretten. Slnjeidjen bon ©rfranfung beS ÄinbeS
währenb ber erften 10 Sage mit (£ini<htufî bon
Slugenentjünbung, ffSemp^igu® ünb anberen
Hautfranfheiten. Sie ?ßflic£)ten ber Hebamme,
wie fie aus ber Hebammenorbnung herborgehen.
©eburtshiipiche Notfälle unb beren löehanblung
burd) bie Hebamme bis jur Slnfunft beS SlrjteS.
SBochenbettfieber, ihre Slrt, Spmptome unb tlr»
fachen, ©efthlechtsfranfheiten (SpphtliS unb
Sripper im Htublid auf ihre Sfnjeidien, Spmp»
tome unb ©efahren für SJtutter unb ßinb unb
bie ©efaljr ber Slnftectung für Srittperfonen.
Sie SeSinfeftion ber kerfon, SBäfdje unb ©e=

braud)Sgegenftänben. SIementare k^hfwl°gie
unb bie ©runbjüge ber Hhgiene unb ©efunb»
heitspflege in Hinfid)t auf »ohnung, Währung
unb perfönlidje Körperpflege. Urmunterfudjung.
SSehanbtung anfdjeinenb totgeborener Sîeuge»
borener.

SieS finb aber nur ©tatnenSforberungen ;
eine ftaatliche Hebammenfdiule ober mehrere
ejiftieren nicht; ber Hebammenunterricht wirb
ausgeübt in Spitälern unb Heimen bie bon
kribatfeite unterhalten werben, ohne Beihilfe
beS Staates. SaS madjt berftänbtich, bafe erft

: 1919 baS gmanjminifterium fich bereit erffärte,

auch etwas in biefer Hinfid)t ju tun. ©S würbe
berfptodjen, bafe UnterrichtSinftitute einen jähr»
liehen ZufchuB öon 20 kfu«b (500 gr.) er»
halten füllten für jebe Hebammenfdjülerin, bie
berfprad), aud) wirftid) als Hebamme ju praf»
tijieren. 47 Hebammenfchulen, baS finb faft
aÖe, würben als mit ben Vorfchriften in Ueber»
einftimmung erflärt unb würben ber SSergün»
ftigung teilhaft. Sm Sahre 1922/23 würben
ungefähr 13600 kfunb ju biefem Zwecte auS»

bejahlt für 670 Hebammenfd)üterinnen.
Sie Snftitute, in benen Hebammf^ülerinnen

auSgebilbet werben, finb:
Angahl

SlKgemeine Spitäler mit geburtsljülf»
liehen Slbteilungen 5

grauenfpitäler mit geburtShüipichen
Slbteilungen 2

©ebärhäufer 12
Stäbtifdje grauenhetme 12
®raffd)aft= ober S3ejirfsfranfenppege=

SSereine 27
Slnbere freiwillige Sereine 7
SDÎarine» ober Slrmee=gamilienfpitäler 6

45 bon biefen Schulen fönnen weniger als
10 Schülerinnen aufs 2M beherbergen, 17 ber»

felben 10—30 Schülerinnen unb 2 Schulen
über 100 Schülerinnen ju gleicher Zeü- Sn
fieben biefer Snftitute fönnen auch ÜDfebijiner
ftubieren.

Sie Z^frnEheframmenfommiffion berlangt,
baf) alle Sdjulen, bie Hebammen auSbilben unb
in biefer ©igenfdjaft anerfannt werben wollen
(unb pnanjietl unterfiüjjt) aud) poliflinifche
Unterweifung geben; Spitalunterweifung ift
nicht abfoluteS ©rforberniS. 93on ben 71 Schulen,
bie biefer Unterfudjung ju ©runbe liegen, haben
49 fowohl Spital» als aud) kaliflinif^e=kraEiS,
16 nur koliflinif unb 6 (Viilitär» ober glotten»
fpitäler) nur SpitalprafiS.

©S ift bie ÛJÎeinung ber Slutorin, bafs jebe
Hebamme in beiben SXrten ber kraïis unter»
richtet werben foßte, benn, fagt fie: ©inegrünb»
liehe Unterweifung fann im Spital toiel leichter
gegeben werben, als im Haufe ber kat'enfm»
unb ein hoher Stanbpünft in betreff ber Slfepfis
unb Kranfenpßcge unb allgemeiner SKethobif
fann burchgeführt unb im Sluge behalten wer»
ben, wenn bie Schülerin bann poliflinifche Sir»
beit leiften muff mit ihren ganj anberen S3e»

bingungen. SlnberfeitS fann Spitalppege allein
bie ©elegenheiten nicht geben, bie jur ©rwer»
mng bon Setbftbertrauen unb Slnpapbarfeit
ühren unb bie geeignet finb jene engen unb
pmpathifchen Skjieljungen jwifäjen Hebamme

unb katientin ju erweden, bie bie Unterweifung
am Äranfenbett gewährt.

Smmerhin ift ber Unterricht in einigen ber
22 „einfeitigen" Schulen auSgejeichnet, troh
ihrer IBefdhränfung auf einen SppitS beS Unter»

kern, 15. November 192) .M RR emuiàwansìgster Jahrgang
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Ueber das englische Hebammenwesen.

Nachdem wir in den Sommernummern das Bild
der Mrs. Gamp gezeichnet hatten und sahen,
wie in nicht zu ferner Vergangenheit das
Hebammen- und Pflegerinnenwesen noch so im
Argen lag, daß Dickens sich veranlaßt fühlte,
so deutlich auf die Mißstände hinzuweisen,
wollen wir uns jetzt einmal dafür interessieren,
wie sich die Verhältnisse jetzt gestaltet haben
und wie der.Lehrgang der englischen Hebammen
verläuft. Es ist uns eine Broschüre über dieses
Thema zugekommen von Frl. Dr. Campbell,
einer Medizinalbeamtin für das Wohl der
Mütter und Kinder am Gesundheitsministerium.

Die Autorin geht von dem Umstände aus,
daß, trotzdem in den ersten 20 Jahren dieses

Jahrhunderts die allgemeine Sterblichkeit
regelmäßig abgenommen hat, die Sterblichkeit an
Kindbettfieber keine deutliche Verminderung
erfahren hat. Seit 1907 ist die Zahl der Todesfälle

an Infektion bei der Geburt stetig auf
3,7—3,9 per 1000 Personen geblieben.

Sie findet es daher enttäuschend und
überraschend, daß die bessere Ausbildung der
Hebammen und die verbreiteteren Kenntnisse und
Anwendung von Methoden chirurgischer
Antisepsis nicht mehr Erfolg gehabt haben, die
mütterliche Sterblichkeit und Krankheitsziffer
herunterzusetzen. Deshalb will die Autorin jetzt
den Lehrgang der Hebammenschülerin durchgehen

und seinen Einfluß auf ihre Ausbildung
für ihre spätere Arbeit studieren.

Bis zur Annahme des Hebammengesetzes von
1902, dem ein Zusatz 1918 folgte, war die
Ausbildung und die Praxis der Hebammen
Völlig ungeordnet und vom Staate nicht
überwacht. Während einer Reihe von Jahren hatte
die geburtshilfliche Gesellschaft Hebammenzeugnisse

ausgegeben, und die besten Hebammen
hatten solche Zeugnisse, aber ein Zeugnis oder
Examensausweis war keineswegs eine notwendige

Bedingung fürs Praktizieren noch war
irgend ein Lehrgang durch eine Behörde
vorgeschrieben.

Die Ausführung des Hebammengesetzes, das

am 1. April 1903 in Wirksamkeit trat, wurde
einer Zentral-Hebammenkommission übergeben
die bis 1919 direkt dem Kabinet unterstellt war,
von da an untersteht sie dem Gesundheitsministerium.

Die Hauptaufgaben dieser Kommission
sind: den Lehrgang der Schülerinnen zu ordnen,
die Examen anzuordnen und Diplome zu
verleihen; ferner Vergehen gegen die Regeln zu
behandeln und, wenn nötig, zu bestrafen. Die
Pflicht der engeren Aufsicht über die Hebammen
wurde Lokalaufsichtskommissionen übertragen,
Grafschaftsräten und provinzstädtischen Räten,
die zu diesem Behufe Inspektoren ernannten.

In erster Linie wurde die Lehrzeit auf drei

Monate festgesetzt. Im Jahre 1916 wurde diese

Zeit verlängert auf 6 Monate für unausge-
bildete Frauen und 4 Monate für gewisse
ausgebildete Pflegerinnen (die dann noch Hebammen
werden wollen).

Das Lehrprogramm schließt ein: die Geburtshilfe

und Wochenpflege von 20 Geburtsfällen,
Unterricht in elementarer Anatomie, Physiologie

und Hygiene, die Hülfe bei der Wehenarbeit,

die Pflege des Kindes bei und nach der
Geburt, und die Erkennung der hauptsächlichsten
mit der Schwangerschaft verbundenen
Komplikationen und Erkrankungen. Der Lehrplan ist
schrittweise verbreitert worden und schließt in
sich meistens auch Vor- und Nachgeburtspflege,
Pflege der kindlichen Augenentzündung und bis
zu einem gewissen Grade die Pflege der
Neugeborenen und jungen Kinder.

Das teils mündlich-praktische, teils schriftliche
Examen erstreckt sich über folgende Themata:

Elementare Anatomie und Physiologie des
weiblichenBeckensundseinerOrgane. Schwangerschaft:

ihre Hygiene, ihre Krankheiten und
Komplikationen sowohl in Beziehung auf die Mutter,
als auch das Kind, mit Einschluß der
Fehlgeburt. Die Symptome, Mechanismus, Verlauf
und Behandlung der normalen Wehentätigkeit,
Blutungen, ihre verschiedenen Formen und die
Behandlung einer jeden derselben. Antiseptische
Mittel in der Hebammenkunst und die Art ihrer
Zubereitung und ihres Gebrauches. Die
Behandlung der Wöchnerin mit Einschluß der
Fiebermessung, des Katherismus und der Puls-
zählung. Pflege und Ernährung der
Neugeborenen. Anzeichen von Erkrankung des Kindes
während der ersten 10 Tage mit Ginschluß von
Augenentzündung, Pemphigus und anderen
Hautkrankheiten. Die Pflichten der Hebamme,
wie sie aus der Hebammenordnung hervorgehen.
Geburtshilfliche Notfälle und deren Behandlung
durch die Hebamme bis zur Ankunft des Arztes.
Wochenbettfieber, ihre Art, Symptome und
Ursachen. Geschlechtskrankheiten (Syphilis und
Tripper im Hinblick auf ihre Anzeichen, Symptome

und Gefahren für Mutter und Kind und
die Gefahr der Ansteckung für Drittpersonen.
Die Desinfektion der Person, Wäsche und
Gebrauchsgegenständen. Elementare Physiologie
und die Grundzüge der Hygiene und
Gesundheitspflege in Hinsicht auf Wohnung, Nahrung
und persönliche Körperpflege. Urinuntersuchung.
Behandlung anscheinend totgeborener
Neugeborener.

Dies sind aber nur Examensforderungen;
eine staatliche Hebammenschule oder mehrere
existieren nicht; der Hebammenunterricht wird
ausgeübt in Spitälern und Heimen die von
Privatseite unterhalten werden, ohne Beihilfe
des Staates. Das macht verständlich, daß erst

I 1919 das Finanzministerium sich bereit erklärte,

auch etwas in dieser Hinsicht zu tun. Es wurde
versprochen, daß Unterrichtsinstitute einen
jährlichen Zuschuß von 20 Pfund (500 Fr.)
erhalten sollten für jede Hebammenschülerin, die
versprach, auch wirklich als Hebamme zu
praktizieren. 47 Hebammenschulen, das sind fast
alle, wurden als mit den Vorschriften in
Uebereinstimmung erklärt und wurden der Vergünstigung

teilhaft. Im Jahre 1922/23 wurden
ungefähr 13600 Pfund zu diesem Zwecke
ausbezahlt für 670 Hebammenschülerinnen.

Die Institute, in denen Hebammschülerinnen
ausgebildet werden, sind:

Anzahl
Allgemeine Spitäler mit geburtshülf-

lichen Abteilungen 5

Frauenspitäler mit geburtshülflichen
Abteilungen 2

Gebärhäuser 12
Städtische Frauenheime 12
Grafschaft- oder Bezirkskrankenpflege-

Vereine 27
Andere freiwillige Vereine 7

Marine- oder Armee-Familienspitäler 6
45 von diesen Schulen können weniger als

10 Schülerinnen aufs Mal beherbergen, 17
derselben 10—30 Schülerinnen und 2 Schulen
über 100 Schülerinnen zu gleicher Zeit. In
sieben dieser Institute können auch Mediziner
studieren.

Die Zentralhebammenkommission verlangt,
daß alle Schulen, die Hebammen ausbilden und
in dieser Eigenschaft anerkannt werden wollen
(und finanziell unterstützt) auch poliklinische
Unterweisung geben; Spitalunterweisung ist
nicht absolutes Erfordernis. Von den 71 Schulen,
die dieser Untersuchung zu Grunde liegen, haben
49 sowohl Spital- als auch Poliklinische-Praxis,
16 nur Poliklinik und 6 (Militär- oder Flotten-
fpitäler) nur Spitalpraxis.

Es ist die Meinung der Autorin, daß jede
Hebamme in beiden Arten der Praxis unterrichtet

werden sollte, denn, sagt sie: Eine gründliche

Unterweisung kann im Spital viel leichter
gegeben werden, als im Hause der Patientin,
und ein hoher Standpunkt in betreff der Asepsis
und Krankenpflege und allgemeiner Methodik
kann durchgeführt und im Auge beyalten werden,

wenn die Schülerin dann poliklinische
Arbeit leisten muß mit ihren ganz anderen
Bedingungen. Anderseits kann Spitalpflege allein
die Gelegenheiten nicht geben, die zur Erwerbung

von Selbstvertrauen und Anpaßbarkeit
ühren und die geeignet sind jene engen und
ympathischen Beziehungen zwischen Hebamme

und Patientin zu erwecken, die die Unterweisung
am Krankenbett gewährt.

Immerhin ist der Unterricht in einigen der
22 „einseitigen" Schulen ausgezeichnet, trotz
ihrer Beschränkung auf einen Typus des Unter-
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richtet. Serfd)iebene neu erri<hteteftäbtifche®ebär=
Käufer haben Schraierigfeiten gehabt, gufrieben«
fteltenben poli£ltntfd^en Unterricht einzurichten.

©ie fpftematifdien UnterrichtSftunben burd)
einen praftifd)en Strgt, bie bon ber Rentrai»
fommiffion dorgefchrieben finb, fcfjeinen im gangen
gut gu fein. gn ben meiften fallen hat ber
Serrer ein toertliches gntereffe an feinen Sctjüle«
rinnen unb gibt ibnen einen burdjauS praf«
tifd)en Unterricht. gn wenigen gälten fdjeint
ber Serrer etjer über feine Sd)ülerinnen weg«
gufpredjett unb etwas medjanifd) gu unterrichten
(ber Setjrer folgt bem Suche).

©a eine grope Sdjwierigfeit befteht, bie

Schülerinnen in wenigen SJtonaten bagu gu
bringen, fid) fdfriftlich Kar unb einfach auSgu«
brücfen, fo fommt bielfach ein mechanifcheS SluS«

wenbiglernen bor, weit biete Sehrer, wie auch
bie Schülerinnen, ein ©rauen bor ber fommen«
ben Prüfung empfinben. Seim Seamen ber«

gweifett ber prüfenbe oft, wenn er auf eine

praftifd)e grage feine einfädle Stntwort erhatten
fann. Siele Sehrerinnen finben eS fdjwierig gu
begreifen, bah ber ißrüfenbe bie praftifchen
Äenntniffe unb ben gefutiben üflenfdjenberftanb
ber Schülerinnen prüfen wiCt unb es nicht fein
3iel ift, fie mit ihrer UnfenntniS ungewöhnlicher
Äranfheiten unb fdjwieriger gragen beS geburtS«
hilflichen ffltectjaniSmuS mögtichft hineinêuteSen-

gn betreff einiger ©etailpunfte wirb gefagt,
bah &er ©ebrauch bon ©ummihanbfthuhen bei

allen Untersuchungen unb ©ntbinbungen nur
in fieben bon ben 71 Schuten burchgeführt wirb;
in 12 anberen werben fie im Spital, aber nicht
auf ber Sßotiflinif benü|t. $mei Schulen brauchen
©ummifinger für alte inneren Unterfudjungen
unb eine für Unterfudjung aber nicht für bie

©ntbinbung. gn 48 Schuten benü§t man ©urnrni«
hanbfchuhe nur für befonbere gälte unb eine

Schute hat fie nicht eingeführt, ©rfaprene Sehrer
führen gegen ben ©ebraudj ber £anbfd)uhe in

ber Schute folgettbeS an: 1. bah ber iutetti«
gente ©ebraucf) ber ^anbfdjuhe in ber furgen
Seljrgeit bon unauSgebitbeten Schülerinnen nicht

;

gelernt werben fann, 2. bah ber unintetligente I

©ebrauch, b. h- nidjt genügenb fteriter, nicht I

ficher unbertetjter unb über ungenügenb be§«

inftgierte .ffänbe angegogener ^janbfchuhe ge=
fährtid) ift; 3. bah ber ißreiS ber ,£>anöfchuhe
eê gweifethaft erfcheiuen täht, bah bie ^ebamme
fich fpäter in ber ^ra^ig berfetben bebietten
wirb, unb bah e§ beStjalb beffer ift, ihr bie j

genügenbe ^änbebeSinfeftion gehörig eingu«
impfen, als ihr SerantwortungSgefühl in biefer
^anficht burd; Jpanbfchuhgebrauä) währenb ber
Se'hrgeit abguftumpfen. 4. ©af; in bieten gälten
bie praftigierenbe Hebamme bon ben Stergten,
bie gum teil fetber nicht an biefen ©ebrauch
gewöhnt finb, feine Unterftüjjung finben würbe.

immerhin ift ber ©ebrauch ber ©ummihanb«
fdjulje heutgutage bei alten erftftaffigen ©eburtS«
heifern eingeführt, unb ihr ©ebrauch buret) praf«
tifche Stergte unb SegirfSpftegerinnen, bie ja
nicht bermeiben fönnen, gu geiten feptifcheS
üftateriat gu berühren, wäre ficher gu begrüben.
©eStjalb fotlten auch bie £>ebammenf<huien ihre
Senü^ung befürworten unb lehren.

Sehnliche Serfchiebentjeiten ejiftieren in ber

Sorbereitung beS ÜJiateriatS, Sßatte, ©agen ufw.
gn gewiffen Schuten werben biefe Sachen fteri«
lifiert unb in Steritifiertrommetn aufbewahrt.
Stnbere Sehrer finben e» borteilljafter, ben
Schülerinnen Stnweifung in ber Selbftfterili«
fation gu gebert burch £>i|e ober SluSfochen.
Slnbere Schulen aber legen baê ffltateriat ein«
fach in antifeptifche Söfungen ein, bebor fie eS

gur Senü|ung bringen. 9tabelbänbd)en werben
faft überall auSgefodjt unb in flehten fterilen
Köpfchen mitgenommen.

2BaS ba§ Serfchreiben bon Strgneien burch bie

fpebamme betrifft, fo werben in bieten Schuten
tljeoretifche eingaben gemacht über bie tjaupt«

I fächtichften SKittet; aber praftifdj benüfct bie
| Hebamme eigentlich nur HJîutterforn. ©ie £eb«

amme foil nicht auf it;re eigme Serantmortung
I ©hinin ober Pituitrin geben, ba fie nicht im«
I ftanbe ift, bie genaue gnbifation unb SlöirfungS«

weife gu fennen unb bie Seaftion gewiffer
grauen barauf borauêgufehen.

©ie ©inrichtung über baS gange Sartb bon
wirftid) wirffamer fpebammenhilfe ift guge«
gebenermafjen nod; bei weitem nicht erreidit.

| Öefonomifche Schwierigfeiten dert)inbern beffer
gebilbete grauen baran, fich biefem Serufe gu
wibmen unb nieberer ©rab bon Silbung unb
gntelligeng ber meiften Schülerinnen erfdjroert
ihre SluSbilbung fehr. ©er Unterricht ftel;t
überall auf hoher Stufe unb beShalb werben
immer noch anerfennenSwerte btefultate ergielt.

gn bem weiteren gnfjalte ihrer Sdjrift mad)t
nun bie Stutorin Sorfchläge gu einer Sefferung
ber Serhältniffe burch bertängerte SluSbilbungS«
geit. Sie bergleicht mit ben engtifdjen bie Sehr«
gänge in §ebammenfd)ulen anberer Sänber unb
bei ber Schweig gietjt fie atè Seifpiel bie St.
©alter Hebammen auSbitbung hevan.

SBir fehen atfo, bafe, weit entfernt bon bem
©ehenlaffen ber Sehörben gu ben 3eü;en ber
SOÎrë. ©amp, heutgutage auch i" ©nglanb matt
fehr bemüht ift, eine mögtichft auf ber £>öhe
ber 3eit ftetjenbe @eburtâl)tlfe ber Sebötferung
gur Serfügung fieüen gu fönnen ; auê ben Ser«

hanbtungen ber ^ebammenfommiffionen geht
auch h«bor, baff abgefefjett bon ber SluSbilbung
aud) bie Ausübung ber ißraji« burch bie fdjon
etablierten §ebammen überwacht wirb unb bah
alte Slnftrengungen gemacht werben, um ben
fog. alten grauen, bie ohne StuSbitbung ben
©ebärenben beiftehen wollen, bas fpattbwerf
gu legen. Sie bürfen nur bann beiftehen,
wenn ein SIrgt bie gange 3ßit über babei ift
unb fie genau überwacht.

Dr. Wander's fllalzextrakte

Flacon Kiloglas

Rein, gegen Hals- und Brustkatarrhe Fr. 2. — Fr. 5. —

Mit Jodeisen, gegen Skrofulöse, Lebertranersatz „2.50 „6. —

Mit Kalk, für knochenschwache Kinder „2.50 „6. —

Mit Eisen, gegen Bleichsucht, Blutarmut etc „ 2.50 „ 6.—

Mit Bromammonium, erprobtes Keuchhustenmittel „2.50 „ 6. —

Mit Glycerophosphaten, gegen Nervosität „2.50 „6. —

Mit Pepsin, bei Verdauungsschwäche „2.50 „6. —

Zugleich Arznei und Stärkungsmittel
Seit 56 Jahren ärztlicherseits verordnet.

In allen Apotheken erhältlich.

Um alle näheren Auskünfte wende man sich direkt an

Dr. jd. Wander jff.-G., Dem.

m
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richtes. Verschiedene neu errichtete städtische Gebärhäuser

haben Schwierigkeiten gehabt, zufriedenstellenden

poliklinischen Unterricht einzurichten.
Die systematischen Unterrichtsstunden durch

einen praktischen Arzt, die von der
Zentralkommission vorgeschrieben sind, scheinen im ganzen
gut zu sein. In den meisten Fällen hat der
Lehrer ein wirkliches Interesse an seinen Schülerinnen

und gibt ihnen einen durchaus
praktischen Unterricht. In wenigen Fällen scheint
der Lehrer eher über seine Schülerinnen
wegzusprechen und etwas mechanisch zu unterrichten
ider Lehrer folgt dem Buche).

Da eine große Schwierigkeit besteht, die

Schülerinnen in wenigen Monaten dazu zu
bringen, sich schriftlich klar und einfach
auszudrücken, so kommt vielfach ein mechanisches
Auswendiglernen vor, weil viele Lehrer, wie auch
die Schülerinnen, ein Grauen vor der kommenden

Prüfung empfinden. Beim Examen
verzweifelt der Prüfende oft, wenn er auf eine

praktische Frage keine einfache Antwort erhalten
kann. Viele Lehrerinnen finden es schwierig zu
begreifen, daß der Prüfende die praktischen
Kenntnisse und den gesunden Menschenverstand
der Schülerinnen prüfen will und es nicht sein

Ziel ist, sie mit ihrer Unkenntnis ungewöhnlicher
Krankheiten und schwieriger Fragen des
geburtshilflichen Mechanismus möglichst hineinzulegen.

In betreff einiger Detailpunkte wird gesagt,
daß der Gebrauch von Gummihandschuhen bei

allen Untersuchungen und Entbindungen nur
in sieben von den 71 Schulen durchgeführt wird;
in 12 anderen werden sie im Spital, aber nicht
auf der Poliklinik benützt. Zwei Schulen brauchen
Gummifinger für alle inneren Untersuchungen
und eine für Untersuchung aber nicht für die

Entbindung. In 18 Schulen benützt man
Gummihandschuhe nur für besondere Fälle und eine

Schule hat sie nicht eingeführt. Erfahrene Lehrer
führen gegen den Gebrauch der Handschuhe in

der Schule folgendes an: 1. daß der intelli-
gente Gebrauch der Handschuhe in der kurzen
Lehrzeit von unausgebildeten Schülerinnen nicht -

gelernt werden kann, 2. daß der unintelligente
Gebrauch, d. h. nicht genügend steriler, nicht
sicher unverletzter und über ungenügend
desinfizierte Hände angezogener Handschuhe
gefährlich ist; 3. daß der Preis der Handschuhe
es zweifelhaft erscheinen läßt, daß die Hebamme
sich später in der Praxis derselben bedienen
wird, und daß es deshalb besser ist, ihr die
genügende Händedesinfektion gehörig
einzuimpfen, als ihr Verantwortungsgefühl in dieser
Hinsicht durch Handschuhgebrauch während der
Lehrzeit abzustumpfen. 4. Daß in vielen Fällen
die praktizierende Hebamme von den Aerzten,
die zum teil selber nicht an diesen Gebrauch
gewöhnt sind, keine Unterstützung finden würde.

Immerhin ist der Gebrauch der Gummihandschuhe

heutzutage bei allen erstklassigen Geburtshelfern

eingeführt, und ihr Gebrauch durch praktische

Aerzte und Bezirkspflegerinnen, die ja
nicht vermeiden können, zu Zeiten septisches
Material zu berühren, wäre sicher zu begrüßen.
Deshalb sollten auch die Hebammenschulen ihre
Benützung befürworten und lehren.

Aehnliche Verschiedenheiten existieren in der

Vorbereitung des Materials, Watte, Gazen usw.
In gewissen Schulen werden diese Sachen
sterilisiert und in Sterilisiertrommeln aufbewahrt.
Andere Lehrer finden es vorteilhafter, den
Schülerinnen Anweisung in der Selbststerilisation

zu geben durch Hitze oder Auskochen.
Andere Schulen aber legen das Material einfach

in antiseptische Lösungen ein, bevor sie es

zur Benützung bringen. Nabelbändchen werden
fast überall ausgekocht und in kleinen sterilen
Töpfchen mitgenommen.

Was das Verschreiben von Arzneien durch die

Hebamme betrifft, so werden in vielen Schulen
theoretische Angaben gemacht über die haupt-

sächlichsten Mittel; aber praktisch benützt die
Hebamme eigentlich nur Mutterkorn. Die Heb-

^ amme soll nicht auf ihre eig me Verantwortung
Chinin oder Pituitrin geben, da sie nicht im-
stände ist, die genaue Indikation und Wirkungsweise

zu kennen und die Reaktion gewisser
Frauen darauf vorauszusehen.

Die Einrichtung über das ganze Land von
wirklich wirksamer Hebammenhilfe ist
zugegebenermaßen noch bei weitem nicht erreicht.
Ökonomische Schwierigkeiten verhindern besser
gebildete Frauen daran, sich diesem Berufe zu
widmen und niederer Grad von Bildung und
Intelligenz der meisten Schülerinnen erschwert
ihre Ausbildung sehr. Der Unterricht steht
überall auf hoher Stufe und deshalb werden
immer noch anerkennenswerte Resultate erzielt.

In dem weiteren Inhalte ihrer Schrift macht
nun die Autorin Vorschläge zu einer Besserung
der Verhältnisse durch verlängerte Ausbildungszeit.

Sie vergleicht mit den englischen die
Lehrgänge in Hebammenschulen anderer Länder und
bei der Schweiz zieht sie als Beispiel die St.
Galler Hebammen ausbildung heran.

Wir sehen also, daß, weit entfernt von dem
Gehenlassen der Behörden zu den Zeiten der
Mrs. Gamp, heutzutage auch in England man
sehr bemüht ist, eine möglichst auf der Höhe
der Zeit stehende Geburtshilfe der Bevölkerung
zur Verfügung stellen zu können; aus den
Verhandlungen der Hebammenkommissionen geht
auch hervor, daß abgesehen von der Ausbildung
auch die Ausübung der Praxis durch die schon
etablierten Hebammen überwacht wird und daß
alle Anstrengungen gemacht werden, um den
sog. alten Frauen, die ohne Ausbildung den
Gebärenden beistehen wollen, das Handwerk
zu legen. Sie dürfen nur dann beistehen,
wenn ein Arzt die ganze Zeit über dabei ist
und sie genau überwacht.
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Sein, F6F6N Lass- a»cs LT-assbasa^be L.— 6.—

Packeise», A6F6N MT-o/usose, ^ài^anes-sà „L.As) „6.—
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